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Exklusiv-Interview

Herr Dr. Landsberg, Sie sind
Geschäftsführendes Präsidialmit-
glied des Deutschen Städte- und
Gemeindebundes. Was sind die
Aufgaben und Ziele des DStGB
und wer sind Ihre Mitglieder?

Dr. Gerd Landsberg: Der Deutsche
Städte- und Gemeindebund ver-
tritt über seine Mitgliedsverbän-
de die Interessen von 12.500
deutschen Städten und Gemein-
den mit mehr als 50 Millionen
Einwohnern in Deutschland und
Europa. Durch die kontinuierliche
Kontaktpflege zu den Verantwort-
lichen in Bundestag, Bundesregie-
rung, Bundesrat, Europäischer
Union und anderen Organisationen
setzen wir uns für die Bedürfnis-
se der Städte und Gemeinden mit
ihren Einwohnern ein. Regelmä-
ßig nehmen wir zu kommunalre-
levanten Gesetzen Stellung und
werden in den Ausschüssen des
Deutschen Bundestages angehört.
Ende des Jahres 2008 haben wir
z. B. mit den Ministern Steinmei-
er, Steinbrück und Tiefensee über
eine sinnvolle Umsetzung der Kon-
junkturpakete gesprochen. Das
staatliche Konjunkturprogramm
zur Stärkung der kommunalen In-
vestitionen kann nur funktionie-
ren, wenn die Städte und Gemein-
den sowohl tatsächlich als auch
rechtlich in die Lage versetzt wer-
den, Investitionen schnell umzu-
setzen. Deshalb haben wir gefor-
dert, das strenge bürokratische
Vergaberecht zumindest zeitweise
zu lockern und in bestimmten
Bereichen eine schnelle be-
schränkte Vergabe ohne vorherige
öffentliche Bekanntmachung nach
kurzfristiger Aufforderung zu er-
möglichen. Die Bereitschaft, die-
se Lockerung des Vergaberechts

durchzuführen und damit den
Städten und Gemeinden zu hel-
fen, war offensichtlich vorhanden
und die entsprechenden Prüfauf-
träge sind an die Ministerien ge-
gangen. Eine entsprechende Re-
gelung wurde jetzt im Zuge des
Konjunkturpaketes II umgesetzt.

Eine weitere wichtige Säule unse-
rer Arbeit ist unsere Tätigkeit als
kommunales Informationsnetz-
werk. Es ist wichtig, die Öffent-
lichkeit und die Medien für aktu-
elle kommunalpolitische Themen
und Probleme zu sensibilisieren,
aber auch zu mobilisieren. Kom-
munalpolitik betrifft die Bürger
direkt und oft in ungeahntem Maß.
Die Kommune ist der Ort, an dem
gelebt, gewohnt, gearbeitet, gebo-
ren und gestorben wird. Hier wer-
den die Wünsche, Bedürfnisse und
Erwartungen der Menschen an
Dienste und Einrichtungen der öf-
fentlichen Hand konkret und of-
fenkundig. Vor Ort in ihrer Gemein-
de erwarten die Bürger konkret und
unmittelbar die entsprechenden
Antworten, Lösungen und Angebo-

te. Wir setzen uns dafür ein, dass
die zahlreichen Probleme, die für
Städte und Gemeinden sowie ihre
Bürger auftauchen, auch in das
Bewusstsein der Öffentlichkeit ge-
langen und berücksichtigt werden.

Daneben sind wir als kommuna-
les Vertretungsorgan in zentralen
Organisationen, die kommunalen
Interessen dienen oder fördern wie
dem Deutschen Sparkassen- und
Giroverband oder der Deutschen
Krankenhausgesellschaft mit ein-
gebunden und können dort die
Belange der Städte und Gemein-
den in Deutschland einbringen
und stützen.

Die Konjunkturkrise hat auch die
Kommunen erfasst. Trotz teilwei-
ser gestiegener Steuereinnahmen
befinden sich viele Kommunen
weiterhin in Zahlungsschwierigkei-
ten und haben Probleme, ihre
kommunalen Aufgabenverpflich-
tungen sicherzustellen. Was sind
die wichtigsten Gründe für die
oftmals angespannte finanzielle
Situation in den kommunalen
Haushalten? Wie ist insgesamt die
ökonomische Lage der Kommunen
– auch unter dem Gesichtspunkt der
Finanzkrise – heute zu bewerten?

Dr. Gerd Landsberg: Die finanzi-
elle Situation der Städte und Ge-
meinden ist in Deutschland sehr
unterschiedlich. Das hängt von
verschiedenen Faktoren ab wie von
der Steuerstruktur des gemeindli-
chen Haushalts (Einkommen-/Ge-
werbesteuer) sowie von der Wirt-
schaftsstruktur, also davon, ob
große Unternehmen oder der Mit-
telstand angesiedelt sind bzw. um
welche Branchen es sich handelt
und wie die Branchenkonjunktur
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verläuft. Es gibt einige Städte in
Deutschland, die sich bereits vor
der Finanzkrise in einem Haus-
haltssicherungskonzept befanden
und damit in einer kritischen fi-
nanziellen Situation waren. Grün-
de für das Anwachsen oder Ent-
stehen von Defiziten finden sich
sowohl auf der Einnahmenseite
durch den Wegbruch von Steuern
und Zuweisungen, als auch auf der
Ausgabenseite durch die Aufga-
benlasten, die den Kommunen
oftmals von Bund und Ländern
übertragen wurden, ohne die Fi-
nanzierung zu regeln. Das ist auch
der Grund, warum wir nicht müde
werden, das Prinzip der Konnexi-
tät, also „wer bestellt, der be-
zahlt“, einzufordern.

Hinzu tritt jetzt die Finanzkrise,
welche die Realwirtschaft längst
erreicht hat und natürlich auch
gravierende Auswirkungen auf die
Kommunen hat. Zu den Folgen
gehören weniger Steuereinnah-
men, eine höhere Verschuldung
und es bedeutet auch, dass aus-
geglichene Haushalte in ferne Zu-
kunft rücken. Wir rechnen damit,
dass die fatalen Folgen der Finanz-
krise uns mit voller Wucht treffen
werden. Wir dürfen nicht verges-
sen, dass neben Einnahmeverlus-
ten eine negative Arbeitsmarktent-
wicklung auch höhere Ausgaben
für soziale Leistungen bedeutet.
Die finanzielle Lage der Kommu-
nen ist kritisch. Das heißt aber
nicht, dass wir deswegen den Kopf
in den Sand stecken dürfen. Da
es derzeit ohne eine erneute Steu-
erschätzung nicht möglich ist,
konkrete Prognosen für die Ent-
wicklung einzelner Steuerarten zu
erstellen, empfehlen wir den Städ-
ten und Gemeinden, bei der Be-
rechnung ihrer Einnahmeerwar-
tungen einen Risikoabschlag
vorzunehmen, um in der Krise ge-
gen Überraschungen gewappnet
zu sein.

Welche Bedeutung für die Kom-
munen messen Sie in diesem
Zusammenhang dem zweiten
Konjunkturpaket der Bundesregie-

rung bei? Durch welche Maßnah-
men bei der Umsetzung des
Konjunkturpaketes II werden die
Kommunen und Städte direkt ent-
lastet? Wie schätzen Sie dessen
Auswirkungen für BürgerInnen
und Wirtschaft ein? Bis wann wird
das Konjunkturpaket greifen, wenn
es wie geplant zur Umsetzung
kommt?

Dr. Gerd Landsberg: Das zweite
Konjunkturpaket ist für die Kom-
munen ein wichtiger Schritt in die
richtige Richtung. Sie erhalten so
Unterstützung bei der Abarbeitung
des Investitionsstaus, der sich
schätzungsweise auf über 700
Milliarden Euro bis zum Jahre
2020 bemisst. Es ist ein Hoff-
nungssignal nicht nur für die Kom-
munen, sondern auch für die Wirt-
schaft und die Bürger. Das
Konjunkturpaket II beinhaltet ein
Investitionsprogramm, durch wel-
ches die Städte und Gemeinden
die große Chance erhalten, mit
kommunalen Investitionen Ar-
beitsplätze vor Ort zu schaffen
bzw. zu sichern. Es gibt die Faust-
formel: Eine Milliarde Euro öffent-
liche Investitionen aktiviert 1,3
Milliarden Euro privates Kapital
und schafft bzw. sichert 25 000
Arbeitsplätze. Wir bewegen uns
sicherlich im Bereich von einigen
hunderttausend Arbeitsplätzen.
Wirtschaft ist zudem auch Psycho-
logie. Den Menschen vor Ort kann
ein Hoffnungssignal gegeben wer-
den, wenn sie merken, dass in
ihrem Umfeld eine neue Aufbruch-
stimmung und bessere Lebensbe-
dingungen entstehen.

Das Maßnahmenbündel im Kon-
junkturpaket II betrifft alle öffent-
lichen Haushalte sowohl auf der
Einnahmen- als auch auf der Aus-
gabenseite. So sind die Kommu-
nen auch Arbeitgeber. Die Sen-
kung des Beitragssatzes in der
gesetzlichen Krankenkasse führt
daher auch hier zu einer geringfü-
gigen finanziellen Entlastung.
Langfristig können die Maßnah-
men zur Stärkung des Arbeits-
marktes zu einer Entlastung des

kommunalen Sozialetats beitra-
gen. Andererseits werden Minder-
einnahmen und damit Belastun-
gen der öffentlichen Haushalte vor
allem durch die Entlastungen der
Bürger beim Steuertarif entstehen.
Auch Zuweisungsverluste im kom-
munalen Finanzausgleich führen
zu Mindereinnahmen.

Einen der wesentlichen Aspekte
des Konjunkturpaketes II stellt für
die Städte und Gemeinden das
darin enthaltene Zukunftsinvesti-
tionsgesetz nebst Verwaltungsver-
einbarung dar, da hierdurch finan-
zielle Mittel unmittelbar zur
Verfügung gestellt werden. Vom
Bund fließen 10 Milliarden Euro,
die Länder einschließlich der
Kommunen übernehmen einen
Beitrag von 25 Prozent. Damit ist
ein Gesamtvolumen von 13,3 Mil-
liarden Euro geplant. Wir sind froh,
dass hinsichtlich der Verteilung
der Mittel zwischen Ländern und
Kommunen eine Verständigung
erzielt werden konnte, wonach die
Beträge mindestens zu 70 Prozent
zur Finanzierung kommunalbezo-
gener Investitionen eingesetzt
werden sollen. Dafür hatten wir
uns eingesetzt. Manche Länder
wollten den Kommunen zunächst
nur 51 Prozent zubilligen.

Wir gehen davon aus, dass das
Konjunkturpaket bereits im Früh-
jahr diesen Jahres Wirkungen zei-
gen wird. Etwa die Hälfte der Mit-
tel aus dem Investitionsprogramm,
mindestens 6,7 Milliarden Euro,
sollen bereits 2009 ausgegeben
werden. Wir haben uns auch er-
folgreich dafür eingesetzt, dass
der Spielraum der Kommunen bei
den Investitionen deutlich erwei-
tert wird. Nach der bisherigen
Regelung des Art. 104 b GG kann
der Bund grundsätzlich nur dort
Finanzhilfen leisten, wo er auch
Gesetzgebungsbefugnisse hat. Das
hat z. B. zur Folge, dass nach der
jetzigen Rechtslage zwar die en-
ergetische Sanierung der Schulen
aus Bundesmitteln vorgenommen
werden darf, eine Erneuerung des
Bildungsinventars (Tafeln, Compu-
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ter usw.) aber nicht möglich ist.
Auf unseren Vorschlag hin hat
die Föderalismuskommission
nunmehr beschlossen, den Art.
104 b GG zu ändern. Nach dem
mehrheitlich unterbreiteten Vor-
schlag können dann Bundesmit-
tel in besonderen Notsituationen
auch für Bereiche eingesetzt wer-
den, wo der Bund keine Gesetz-
gebungskompetenz hat. Wenn die-
se Regelung – wovon ich ausgehe
– in wenigen Monaten im Grund-
gesetz verankert wird, führt das zu
weniger Bürokratie und zu einer
Beschleunigung der Wirkungen
des Konjunkturpaketes.

Gerade angesichts finanzieller
Engpässe sind in den letzten Jah-
ren neue innovative Formen der
Zusammenarbeit zwischen Wirt-
schaft und kommunaler Verwal-
tung entstanden. Welchen Stellen-
wert messen Sie wirtschaftlichen
Kooperationsformen wie „Public
Private Partnership“ bei?

Dr. Gerd Landsberg: Öffentlich-pri-
vate Partnerschaften sind kein
Allheilmittel gegen Finanznot.
Deshalb sehen die Kommunen in
ihnen weniger eine Finanzierungs-
alternative, als vielmehr eine neue
Beschaffungsvariante, die lang-
fristige Effizienz-, Kosten- und
Qualitätsvorteile bringen kann. Die
Kommunen orientieren sich am
einzelnen Projekt und stellen sich
die Frage, ob die Eigenerstellung
oder eine öffentlich-private Part-
nerschaft günstiger ist. Führt ein
PPP-Projekt im Vergleich zur
Eigenerstellung zu nennenswerten
Einsparungen, wird es umgesetzt,
führt es nicht zu Einsparungen,
fällt die Entscheidung gegen das
PPP-Projekt aus. Von einer guten
öffentlich-privaten Partnerschaft
profitieren nicht nur die öffentli-
che Hand und der private Inves-
tor, sondern auch die Menschen,
für die die Kommunen ihre Leis-
tungen bereit stellen.

Wie sind die Städte und Gemein-
den dabei vorangekommen, die
öffentliche Verwaltung effizienter

und bürgernäher zu machen? Was
kann dabei die Einführung von
„Shared Service Centern“ bewir-
ken? Welche Vorteile bieten die
stetig zunehmenden „Interkom-
munalen Kooperationen“?

Dr. Gerd Landsberg: Im Bereich
der Modernisierung der Verwal-
tungsstrukturen haben die kom-
munalen Verwaltungen bereits tie-
fer greifende Wandlungsprozesse
vollzogen als die Verwaltungen von
Bund und Ländern. Nach jahrelan-
gem Ausgliedern ganzer Aufgaben-
bereiche aus der Kernverwaltung
und Abbau von Personal sind dies-
bezügliche Modernisierungspoten-
ziale bereits weitgehend erschöpft.
Nun nutzen sie Optimierungspo-
tentiale z. B. im Wege moderner
Kooperationsformen und versu-
chen sich auf Kernthemen zu kon-
zentrieren, die gut durch Kommu-
nen wahrgenommen werden
können. Immer öfter definieren sie
„Bürgerfreundlichkeit“ und „Wirt-
schaftsfreundlichkeit“ als Leitbild
für die Verwaltung und sind Ein-
wohnern und Unternehmen ein
verlässlicher und gesprächsoffener
Dienstleister. Sie achten zuneh-
mend auf einfache Umsetzung der
Verwaltungsprozesse, erledigen
z. B. vieles telefonisch oder durch
E-Mail und bauen je nach den
Verhältnissen vor Ort E-Govern-
ment-Services aus (Formulare im
Internet etc.). Auch wenn sie bei
kommunalen Satzungen und Richt-
linien zunehmend auf einfache
Sprache und einfache Umsetzbar-
keit achten, so leiden die Bürger-
innen und Bürger leider weiterhin
unter Bürokratie. Dazu muss man
wissen, dass 95 % der Informati-
onspflichten aus Landes- oder Bun-
des- bzw. Europarecht resultieren.

Kommunalverwaltungen nutzen
im Zuge der Verwaltungsmoderni-
sierung zunehmend das Optimie-
rungspotential, das in verstärkter
Zusammenarbeit der Behörden
liegt. So können Leistungen der
öffentlichen Hand wirtschaftlicher
erbracht werden. Gemeinsam er-
brachte Leistungen in Dienstleis-

tungscentern, den so genannten
Shared-Services-Centern, beruhen
auf dem Konzept, praktisch glei-
che Prozesse aus verschiedenen
Verwaltungen in einem wirtschaft-
lich selbständigen Verantwor-
tungsbereich zusammenzufassen
und abzuwickeln. Die gemeinsa-
me Aufgabenerfüllung durch sol-
che Dienstleistungscenter spart
Kosten und stärkt die lokalen Be-
hörden. Denn sie werden von Rou-
tineaufgaben entlastet und können
damit mehr Ressourcen für die
individuelle Betreuung der Kun-
den und für die Einzelfallbearbei-
tung einsetzen.

Solche modernen Formen setzen
einen Rechtsrahmen voraus, der
den Verwaltungen Freiheiten lässt,
ihre Strukturen selbst zu gestal-
ten. Wir appellieren an Bund, Län-
der, aber auch an die europäische
Ebene, solche Freiheiten für die
deutschen Verwaltungen nicht ein-
zuschränken, sondern vielmehr
auszuweiten!

Die interkommunale Zusammen-
arbeit wird in deutschen Rathäu-
sern immer häufiger thematisiert,
wenn es um die Frage geht, wie
öffentliche Leistungsangebote
künftig optimal erbracht werden
sollen. Hintergrund ist zum einen
die finanzielle Notlage kommuna-
ler Haushalte, die eine wirtschaft-
liche Optimierung verlangt. Zum
anderen dient die interkommuna-
le Zusammenarbeit dazu, die Auf-
gabenerfüllung zu sichern und im
Interesse der Bürgerinnen und
Bürger zu einer qualitativen Ver-
besserung der Leistungen zu ge-
langen. Oft ist mit einer interkom-
munalen Zusammenarbeit beides
zu erreichen, ohne dass den Bür-
gern dann etwas fehlt. Denn es ist
ihnen egal, ob interne Servicebe-
reiche innerhalb der Gebietsgren-
ze der Gemeinde oder außerhalb
liegen. Das Front-Office, also die
Kontaktstelle für die Bürger, kann
dabei durchaus verkehrsgünstig im
Zentrum der Stadt oder Gemein-
de bleiben. Ob die kommunale
Zusammenarbeit eine wirkliche
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Verbesserung im Bereich kommu-
naler Strukturen darstellt, muss
natürlich stets im Einzelfall vorab
geprüft werden.

Wir fordern, dass die interkommu-
nale Zusammenarbeit nicht durch
allzu schwierige Vergaberechts-
oder andere Gesetze behindert
wird. Denn dieser bürgernahe Weg
zur Erfüllung öffentlicher Aufga-
ben stellt eine verwaltungsinterne
Aufgabenübertragung dar und darf
daher nicht den Regeln des EG-
Binnenmarktes unterstellt werden.

Bund, Länder und Kommunen ko-
operieren beim Thema Bürokratie-
abbau. Unter Anwendung des
„Standardkosten-Modells“ sind
gegenwärtig einige Pilotprojekte
auf kommunaler Ebene in Vorbe-
reitung. Wo sehen Sie die Schwer-
punkte des Bürokratieabbaus für die
kommunale Verwaltung? In wel-
chen Regelungsbereichen erwar-
ten Sie Vereinfachungen speziell
für die Bürgerinnen und Bürger?

Dr. Gerd Landsberg: Kommunen
brauchen noch viel mehr Freiraum
für die Modernisierung der Verwal-
tungen. Bei aller Wertschätzung
der Bemühungen des Bundes um
„Bürokratieabbau“ und „Normen-
kontrolle“ mit Blick auf die Büro-
kratiekosten von „Informations-
pflichten“ fordert der DStGB
weitergehende Schritte. Er hat
gegenüber dem Bund deutlich ge-
macht, dass neben der Wirtschaft
auch die Kommunen von Bürokra-
tieaufwand durch Informations-
pflichten betroffen sind: Sie müs-
sen solche Pflichten selbst
erfüllen – zum Beispiel in der Mel-
dung bestimmter Statistiken – und
sind zugleich diejenigen, die Vor-
schriften umsetzen: zum Beispiel
beim Ausstellen eines Reisepas-
ses oder bei der Berechnung von
Sozialleistungen. Das kommuna-
le Wissen um diesen Bürokratie-
aufwand vor Ort kann nun in eine
Kooperation mit dem Bund einflie-
ßen, die ausgehend von Pilot-
projekten wie „Einfacher zum El-
terngeld“ und „Einfacher zum

Wohngeld“ letztlich in einen Bü-
rokratieabbau zur Entlastung der
Kommunen münden soll. Dann
stünden noch eine Reihe von
Punkten auf der Wunschliste: Jede
Kommune muss z. B. Lärmkatas-
ter erstellen, auf denen erkennbar
wird, wie laut es in welchem Orts-
teil ist. Am Ende muss jede Ge-
meinde 50.000 bis 60.000 Euro
zahlen für ein dickes Papier, in
dem zum Beispiel steht, dass es
entlang von Bahnlinien laut ist.
Solche Dokumentationspflichten
könnte man sich sparen und das
Geld besser in Lärmschutzwälle
stecken.

In allen Regelungsbereichen wür-
de eine Gesetzgebungskultur, die
die finanziellen und bürokrati-
schen Folgen viel konsequenter im
Voraus abschätzt, zu Entlastungen
führen, die die Bürgerinnen und
Bürger dringend brauchen. Der
Bürokratieabbau muss zu einem
Markenzeichen der Politik in
Deutschland werden! Denn die
übertriebene Regelungsaktivität
des Gesetzgebers schränkt die
Handlungsfähigkeit der Bürger-
innen und Bürger sowie ihrer Kom-
munen ein. Die Ausgaben in Fol-
ge dieser Gesetzesmaschinerie
sind bald nicht mehr zu finanzie-
ren. Schließlich ist Bürokratie
wachstumsfeindlich: Nach Be-
rechnungen des Instituts der Deut-
schen Wirtschaft könnten bei kon-
sequentem Abbau von Bürokratie
mehrere 100 000 neue Jobs durch
mehr Wachstum entstehen. Viele
Informationen könnten effizienter
ermittelt werden als auf der Grund-
lage des geltenden Rechts. Die
Standardkostenmessung kann in-
soweit als ein Treiber der Verwal-
tungsmodernisierung angesehen
und eingesetzt werden.

Der dichte Vorschriftendschungel
auf der nationalen Ebene wird
durch EU-Vorgaben noch unüber-
sichtlicher. Der auf EU-Ebene ein-
geschlagene Weg des Rückbaus
und der Vereinfachung des Rechts
muss entschlossen und zielstrebig
fortgesetzt werden!
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Detlef Sack
Governance und Politics – Die
Institutionalisierung öffent-
lich-privater Partnerschaften
in Deutschland
Nomos, Baden-Baden, 2007, 343
S., 54,– c. ISBN: 978-3-8329-
3805-5

Maßgebliches
Forschungs-
interesse der
Habilitations-
schrift von Det-
lef Sack ist die
Ve rb r e i t ung
und die Ausge-
staltung rechtlicher Regulierung
von Public Private Partnership in
Deutschland. Die historische Ent-
wicklung findet hierbei ebenso
Raum wie der aktuelle Umfang der
Kooperationsformen. So werden
unterschiedliche Formen öffent-
lich-privater Partnerschaft typisiert
und analysiert. Politikwissenschaft-
liches Fundament der Ausführun-
gen sind die Argumente einer inte-
ressenorientierten und diskursiven
Orientierung an Politikprozessen im
nationalen und europäischen Mehr-
ebenensystem. Sie stellen die
Grundlage für die Entstehung und
Institutionalisierung öffentlich-pri-
vater Partnerschaften dar. Die in
unterschiedlichen Teilen der Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften
geführte abstrakte Diskussion des
Governancethemas erhält damit
eine stärkere Verankerung in poli-
tikwissenschaftlichen Bezügen.
Der Autor spricht neben den Sozi-
alwissenschaften auch rechts- und
wirtschaftswissenschaftliche Ge-
sichtspunkte an und arbeitet we-
sentliche Fragestellungen, wie die
öffentliche Leistungserbringung
und PPP im Kontext von bürger-
schaftlichem Engagement sowie
Politik- und Gesetzgebungsprozes-
sen auf. Besonders ertragreich
können für Praktiker insbesondere
die Ausführungen zur Performanz
von Public Private Partnership
sein, welche aktuelle Forschungs-
ergebnisse aufgreifen, darstellen
und bewerten. (pfis)


